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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Soderstorf stellt den Bebauungsplan Nr. 15 „Schwindebeck, Rehr-

hofer Weg“ auf. Das Plangebiet liegt am südlichen Rand der zu Soderstorf gehö-

renden Ortslage Schwindebeck und umfasst ca. 0,6 ha. Es sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine kleinteilige Wohnbauentwicklung entlang 

des Rehrhofer Wegs geschaffen werden. Konkret sieht das städtebauliche Kon-

zept auf der östlich des Rehrhofer Wegs gelegenen Fläche die Parzellierung von 

drei neuen Grundstücken mit entsprechender Einzelhausbebauung vor. Weiterhin 

soll auf der südlich angrenzenden Fläche ein Bestandgebäude planungsrechtlich 

gesichert werden. 

Die planungsrechtliche Gebietsausweisung soll als ein allgemeines Wohngebiet 

erfolgen. 

Im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens wird eine schalltechnische Un-

tersuchung für die Wohngebietsausweisung erstellt, welche mögliche Konflikte 

durch den Schienenverkehr und benachbarte Gewerbebetriebe auf das Plangebiet 

sowie ggf. Maßnahmen zum Schutz vor Lärm aufzeigt. 

2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1: Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

bereitgestellt  

per von am 

Bebauungsplan Nr. 15 
(Stand: Vorentwurf), 
Gemeinde Soderstorf 

PDF E-Mail Planungsbüro Patt 29.07.2025 

Bebauungsplan Nr. 6 
(Stand 10/2012), 
Gemeinde Soderstorf 

PDF Download 
Geoportal Landkreis Lüneburg 

URL 
10.12.2025 

Zugzahlenprognose 
2030 für die Strecke 
9111 

- E-Mail SinON GmbH 25.07.2025 

Stellungnahme der 
Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüne-
burg-Stade vom 
10.07.2025 im Rah-
men der Behördenbe-
teiligung 

PDF E-Mail Planungsbüro Patt 29.07.2025 

https://geoportal.lklg.net/geoportal/login-ol.htm?login=geoportal&mobil=false
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Art der Unterlagen 
Datei-
format 

bereitgestellt  

per von am 

Digitale Geodaten 
(Gebäude, Gelände, 
ALKIS) 

 Download 
Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachen 

URL1, URL2, URL3 
01.09.2025 

Betriebsangaben der 
Fa. Gebäudetechnik 
Marten 

.msg E-Mail Fa. Gebäudetechnik Marten 02.10.2025 

3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Verkehr 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf die Planung durch den Schienen-

verkehrslärm erfolgt auf Grundlage der DIN 18005:2023-07 /1/ sowie unter Be-

trachtung der Vorgaben der „Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)“ 

/2/. Letztere stellt dabei einen Abwägungsspielraum hinsichtlich einer möglichen 

Zulässigkeit von Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005:2023-07 

dar. Darüber sind dann Maßnahmen zum Schallschutz nach gutachterlicher Auf-

fassung geboten. 

Im Sinne einer lärmoptimierten Planung sollten die in Tabelle 2 dargestellten 

Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005:2023-07 eingehalten werden. 

Die beurteilungsrelevante Kategorie ist hervorgehoben.  

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005:2023-07 (Auszug) 

Nutzung 

Orientierungswerte 

Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

Nacht 

(22:00 – 6:00 Uhr) 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 40 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 45 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiete, 

urbane Gebiete 
60 dB(A) 50 dB(A) 

Anmerkung: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Einfach-

fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der 

DIN 18005:2023-07 anzustreben. Aus Sicht des Schallschutzes handelt es sich 

hierbei um gewünschte Zielwerte, jedoch nicht um Grenzwerte. Der Belang des 

Schallschutzes ist bei der Abwägung, welche Maßgaben bei der Bewertung ver-

bindlich gesetzt werden, als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Be-

langen, z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung bestehender Stadtstrukturen und / 

https://ni-lgln-opengeodata.hub.arcgis.com/apps/lgln-opengeodata::3d-geb%C3%A4udemodell-lod1/explore
https://ni-lgln-opengeodata.hub.arcgis.com/apps/lgln-opengeodata::digitales-gel%C3%A4ndemodell-dgm1/explore
https://ni-lgln-opengeodata.hub.arcgis.com/apps/lgln-opengeodata::alkis/explore
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oder Maßnahmen der Innenentwicklung, zu verstehen. Dies bedeutet, dass die 

Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen und dass von ihnen sowohl nach 

oben als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Nach geltender Rechtsauffassung werden in der Bauleitplanung in der Regel die 

Grenzwerte der 16. BImSchV als Obergrenze dieses Ermessensspielraums zur 

Bewertung von Verkehrslärm herangezogen. In Tabelle 3 sind die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV aufgeführt. 

Tabelle 3: Grenzwerte nach 16. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 
Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

Nacht 

(22:00 – 6:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime 57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, 

dass Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungs-

pegel, tags) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bewirken /3/. Oberhalb der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts in Aufenthaltsräumen, Schlaf- und Kinderzimmern ist die Schwelle der Ge-

sundheitsgefährdung nach geltender Rechtsauffassung erreicht /4/. Rechtsurteile 

der jüngeren Vergangenheit ziehen die aktuellen Lärmsanierungswerte für Stra-

ßen (für allgemeines Wohngebiet 64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts) für die Bewer-

tung mit heran. Dies hat aber bisher mehr einen empfehlenden Charakter, ver-

bindlich anzuwenden sind die niedrigeren Werte als anerkannte Gesundheitsge-

fährdungsschwelle bisher nicht. 

3.2 Gewerbe 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen aus dem benachbarten Gewerbe ist 

aus schallimmissionsfachlicher Sicht nach der „Sechsten Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm /5/)“ durchzuführen. 

Diese technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Anlagen, die als ge-

nehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforde-

rungen des zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG /6/) 

unterliegen. Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist 

sichergestellt, wenn die Schallbelastung durch Gewerbeanlagen am maßgebli-

chen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 4 nicht überschreitet. 
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In der TA Lärm wird bei der Beurteilung der prognostizierten Schallimmissionen 

zwischen dem Tagzeitraum (6:00 – 22:00 Uhr) und dem Nachtzeitraum (22:00 – 

6:00 Uhr) unterschieden, wobei für die Nacht die „lauteste Nachtstunde“ maßgeb-

lich ist. Für einen Schutz der Wohnnachbarschaft vor Lärm sollen hiernach die fol-

genden Immissionsrichtwerte aus Tabelle 4 eingehalten werden. Die für diese Un-

tersuchung beurteilungsseitig relevante Nutzung ist dort hervorgehoben. 

Tabelle 4: Beurteilungsgrundlage Gewerbe  

Nutzung 

Immissionsrichtwerte TA Lärm 

Beurteilungspegel kurzzeitige Geräuschspitzen 

Tag  
(6:00 – 22:00 Uhr) 

Nacht 

(22:00 – 6:00 Uhr) 

Tag 

(6:00 – 22:00 Uhr) 

Nacht 

(22:00 – 6:00 Uhr) 

Kurgebiete, Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 
45 dB(A) 35 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A) 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A) 

Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A) 

Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A) 

Anmerkungen: 

• Beurteilungszeiträume 

Tag: 6:00 – 22:00 Uhr 

Nacht (volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel): 22:00 – 6:00 Uhr 

• Tageszeiten mit besonderer Empfindlichkeit  

Für folgende Zeiten ist in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsge-
bieten und Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflegeanstalten bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berück-
sichtigen: 

- an Werktagen:  6:00 – 7:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr 

- an Sonn- und Feiertagen:  6:00 – 9:00, 13.00 – 15:00 und 20:00 – 22:00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). Von der Berücksichtigung des Zuschlags kann abgesehen wer-
den, soweit dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des 
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 

• Einzelne Geräuschspitzen 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

4 Berechnungsgrundlagen 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN in der Version 9.1 der 

SoundPLAN GmbH durchgeführt. Das Plangebiet und seine für die schalltechni-

schen Berechnungen maßgebliche Nachbarschaft wurden in einem 3-
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dimensionalen Geländemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die vorhande-

nen Gebäude sowie sonstige für Abschirmung und Reflexion relevante Elemente 

sowie die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und Höhe aufgenommen (vgl. An-

lage 1). Die Topographie wird aus dem verwendeten Geländedaten übernommen. 

Die Beurteilungspegel aus der Bahnstrecke 9111 wurden nach dem in der „Richtli-

nie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen - Schall 03“ /7/ 

angegebenen Verfahren berechnet.  

5 Eingangsdaten 

5.1 Schienenverkehr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in etwa 60 Meter südlich der 

Bahnstrecke 9111. 

Nach Prognoseangaben für das Jahr 2030 der SinON Schieneninfrastruktur Ost-

Niedersachsen GmbH fahren zukünftig 35 Züge am Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und 

9 Züge in der Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) auf der Strecke 9111. 

Die örtliche Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Der Oberbau im be-

troffenen Bereich ist in konventioneller Bauweise als Betonschwellenoberbau aus-

geführt. Im Bereich des Rehrhofer Wegs liegt ein zuschlagspflichtiger Bahnüber-

gang. 

Die Verkehrsdaten der berücksichtigten Schienenstrecke 9111 sind in Anlage 7 

dargestellt. 

Die Lage der relevanten Schienenstrecken ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

5.2 Gewerbe 

5.2.1 Vorbemerkung 

Direkt nördlich an den Geltungsbereich grenzen Bestandgebäude an. Gemäß der 

Eingabe der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade vom 10.07.2025 

sind dort zwei Gewerbebetriebe ansässig: 

• GIG Gesellschaft für Industrie- und Gebäudetechnik mbH 

(Adressbezug: Rehrhofer Weg Nr. 7) 

• Marten Gebäudetechnik 

(Adressbezug: Rehrhofer Weg Nr. 5). 

Andere gewerblichen Schallquellen sind am Standort nicht vorhanden. 

Gemäß Angaben der GIG Gesellschaft für Industrie- und Gebäudetechnik mbH 

wird der genannte Betriebsstandort zum Ende des Jahres 2025 abgemeldet und 
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als Betriebsstätte eingestellt. Vor diesem Hintergrund wird dieser Betrieb vorlie-

gend schalltechnisch nicht näher untersucht. 

Das inhabergeführte Gebäudetechnikunternehmen mit Adressbezug Rehrhofer 

Weg Nr. 5 hat schriftlich per E-Mail nähere Betriebsangaben über emissionsrele-

vante Vorgänge gemacht. 

Es handelt sich konkret um einen Betrieb für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-

technik. Die Betriebstätigkeiten werden werktags ausgeübt. Teilweise erfolgen die 

Tätigkeiten in den morgendlichen und abendlichen Ruhezeiten. Materialanlieferun-

gen durch den Großhandel erfolgen mitunter im Nachtzeitraum (z. B. vor 6:00 

morgens). 

Auf Grundlage der Angaben des Inhabers ist von folgenden relevanten Schallquel-

len auszugehen:  

• Zu- und Abfahrt des Dienstfahrzeugs (Transporter), ggf. Kunden 

• Parkplatznutzung 

• Materialumschlag / Anlieferung 

• Arbeiten mit Geräten (z.B. Flexarbeiten). 

5.2.2 Emissionen 

Die Berechnung der Geräuschemissionen des Parkplatzes erfolgt anhand der 

Parkplatzlärmstudie /8/. Für die Parkplatzoberfläche wurde eine wassergebundene 

Decke (Kies) angesetzt. Es wurden Korrekturwerte für die Parkplatzart Kpa von 

0 dB(A) und die Fahrbahnoberfläche KStrO von 2,5 dB(A) sowie ein Impulshaltig-

keitszuschlag KI von 4 dB(A) berücksichtigt. Für das Pkw-Türenschlagen auf dem 

Parkplatz wird ein Spitzenpegel von 95,5 dB(A) gemäß den aktuellen Hinweisen 

zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie /9/ angenommen. Die für die Berechnung 

verwendeten Parkplatzdaten sowie Emissionen sind in Tabelle 5 zusammenge-

stellt. 
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Tabelle 5: Emissionsdaten Parkplatz 

Quelle 
Oberflä-

che 

Beurtei-
lungszeit-

raum 

Anzahl 
Stell-
plätze 

Einwirk-
zeit 

Bewegun-
gen pro 

Stellpl. & 
Std. 

Fahr-
ten 

LWA,r  
pro 
Zeit-
raum 

LWA,r LWAmax 

h dB(A) 

Parkplatz 

wasserge-
bundene 
Decke 
(Kies) 

7.00 - 20:00 
Uhr 

3 

13 0,154 6 66 

67 95,5 

RZ 3 0,444 4 71 

Erläuterungen: 

RZ Ruhezeit (6:00-7:00 Uhr und 20:00-22:00 Uhr) 

LNS lauteste Nachtstunde 

LWA,r beurteilter Schallleistungspegel im Zeitraum, ohne Ruhezeitenzuschläge 

LWAmax Spitzenpegel 

Die Berechnung der Pkw Zu- und Abfahrten zum Parkplatz wurde ebenfalls ge-

mäß der Parkplatzlärmstudie durchgeführt und entsprechend der oben beschrie-

benen Parkplatznutzung modelliert. Für die Fahrt eines Pkw wurde ein auf eine 

Stunde umgerechneter, längenbezogener Schallleistungspegel L’WA,1h von 

49,5 dB(A) gemäß den RLS-19 angesetzt.  

Die Emissionsansätze für die Lkw-Fahrten sind den technischen Berichten zur Un-

tersuchung von Geräuschquellen von Frachtzentren /10/ und /11/ entnommen. 

Entsprechend dieser Studien wird für Lkw-Fahrten ein auf eine Stunde und einen 

Meter Wegelement bezogener Schallleistungspegel L’WA,1h von 63 dB(A) sowie für 

Rangierfahrten L’WA,1h von 66 dB(A) zu Grunde gelegt. Zudem wurde für die Lkw 

gemäß /8/ ein Spitzenpegel von 104 dB(A) für die beschleunigte Anfahrt berücksich-

tigt.  

Die für die Berechnung verwendeten Pkw- und Lkw-Fahrten sind in Tabelle 6 zu-

sammengestellt. 
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Tabelle 6: Emissionsdaten Fahrten 

Quelle 
Beurteilungszeit-

raum 

L´W,1h KStrO Bewegun-
gen 

Höhe 
L´WA,r  

pro Zeit-
raum 

L´WA,r LWAmax 

dB(A) dB m dB(A) dB(A) 

Fahrten Pkw 

6:00 - 7:00 Uhr 

47,5 2,5 

2 

0,5 

53 

48 - 7.00 - 20:00 Uhr 6 47 

20:00 - 22:00 Uhr 2 50 

Fahrten Lkw LNS 63 0 2 1 66 66 104 

Lkw Rangieren LNS 66 0 1 1 66 66 104 

Erläuterungen: 

L’WA,1h auf eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogener Schallleistungspegel 

KStrO Zuschlag für die Fahrgassenoberfläche 

LNS lauteste Nachtstunde 

L’WA,r 
beurteilter längenbezogener Schallleistungspegel (Anzahl der Ereignisse und Einwirkzeit berück-
sichtigt), ohne Ruhezeitenzuschläge 

LWAmax Spitzenpegel 

Es lagen keine näheren Angaben über Umschlagsart und Warenanzahl vor, so 

dass eine repräsentative Anliefersituation zur Näherung herangezogen wurde. Für 

die schallrelevanten Vorgänge im Bereich der Anlieferungszone bzw. des Materi-

alumschlags wurden die Überfahrten von Palettenhubwagen über eine fahrzeugei-

gene Ladebordwand sowie die Rollgeräusche auf dem Wagenboden berücksich-

tigt.  

Auf dem Betriebsgelände werden vorbereitende Arbeiten für die Lüftungstechnik 

im Freien durchgeführt. Hierfür wird im Außenbereich eine Flex bzw. Trenn-, Win-

kelschleifer angesetzt. 

Die für die Berechnung verwendeten Emissionen sind in Tabelle 7 zusammenge-

stellt. 

Tabelle 7: Emissionsdaten Verladung und Flexen 

Quelle 
Beurteilungs-

zeitraum 

LWA LWA,1h KI Anzahl 
Ereignisse 

Einwirkzeit Höhe 

LWA,r  
pro 
Zeit-
raum 

LWA,r  

dB(A) dB(A) dB h m dB(A) 

Paletten 
Lkw 
Paletten 
Beladung 

6:00 - 7:00 Uhr 

 88 - 

1 

 
1 

- 

88 

68 20:00 - 22:00 
Uhr 

1 85 

LNS 1 88 88 

Lkw 
Wagenbo-
den 

LNS  75 - 1 1 1,5 88 88 

Flex 
(Trenn-, 
Winkel-
schleifer) 

6:00 - 7:00 Uhr 

115 

 

- 

1 1 

1 

115 

109 7.00 - 20:00 Uhr 2 1 107 

20:00 - 22:00 
Uhr 

1 
1 

112 

Erläuterungen: 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

6.1 Vorbemerkung 

Die aus dem Schienenverkehrslärm resultierenden Beurteilungspegel innerhalb 

des Geltungsbereichs werden in den Schallimmissionsplänen bei freier Schallaus-

breitung in den Anlagen 2a und 2b für den Tag- und den Nachtzeitraum darge-

stellt. Die Immissionshöhe beträgt 5,4 m über Gelände. Die Berechnungshöhe ent-

spricht damit in etwa dem 1. Obergeschoss der Bestandsbebauung und einer 

möglichen künftigen Planbebauung. 

Die aus dem Gewerbelärm (Zusatzbelastung) resultierenden Beurteilungs- und 

Spitzenpegel innerhalb des Geltungsbereichs werden im Tagzeitraum betrachtet. 

Es werden Immissionsorte an den Baugrenzen (innerhalb des Geltungsbereichs) 

auf einer pauschalen Immissionshöhe von 5,4 m über Gelände und über die Ge-

schosse an der Bestandsbebauung (innerhalb des Geltungsbereichs) berücksich-

tigt (siehe Anlage 3). Weiterhin werden Schallimmissionspläne mit einer Immissi-

onshöhe von 5,4 m über Gelände (Tag / lauteste Nachtstunde) dargestellt (siehe 

Anlage 4 a/b). 

6.2 Verkehr 

Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr), Anlage 2a 

Der Orientierungswert der DIN 18005:2023-07 /1/ für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) wird im gesamten Plangeltungsbereich flächendeckend eingehalten 

(→hellgrüne und türkise Farbgebung).  

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr), Anlage 2b 

Der Orientierungswert der DIN 18005:2023-07 /1/ für allgemeine Wohngebiete von 

45 dB(A) wird im nördlichen Teilbereich des Geltungsbereichs überschritten 

(→grüne und dunkelgrüne Farbgebung). Der Immissionsgrenzwert der 16. BIm-

SchV für Wohngebiete von 49 dB(A) nachts wird innerhalb der Baugrenzen des 

Bebauungsplans weitgehend eingehalten. Im südlichen Teilbereich des Geltungs-

bereichs wird der genannte Orientierungswert eingehalten (→hellgrüne Farbge-

bung). 

LWA Schallleistungspegel eines Einzelereignisses 

LWA,1h auf eine Stunde umgerechneter Schallleistungspegel  

LNS lauteste Nachtstunde 

KI Impulszuschlag 

LWA,r  beurteilter Schallleistungspegel (Zeitgewichtung und Anzahl der Quellen enthalten) 
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6.3 Gewerbe 

Hinweis: Die DIN 18005:2023-07 /1/ gibt für die Beurteilung von Gewerbeanlagen 

Orientierungswerte vor, welche den Immissionsrichtwerten der TA Lärm /5/ für den 

hier anzuwendenden Beurteilungsfall entsprechen. Da die TA Lärm gegenüber der 

DIN 18005 konkretisierend ist, wird nachfolgend für die Beurteilung nur Bezug zur 

TA Lärm hergestellt. 

Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr), Anlagen 3 und 4a 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 

tags wird im nordwestlichen Teilbereich des Geltungsbereichs, auch innerhalb der 

Baugrenzen, überschritten (→gelbe und orange Farbgebung in Anlage 4a). In wei-

ten Teilen des Plangeltungsbereichs wird der genannte Richtwert flächendeckend 

eingehalten (→hellgrüne und grüne Farbgebung in Anlage 4a).  

Weiterhin werden im Tagzeitraum keine Spitzenpegelkonflikte festgestellt. 

Lauteste Nachtstunde (22:00 bis 6:00 Uhr), Anlagen 3 und 4b sowie 6a 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) 

nachts wird im nordwestlichen Teilbereich des Geltungsbereichs, auch innerhalb 

der Baugrenzen, überschritten (→gelbe Farbgebung in Anlage 4b). In weiten Tei-

len des Geltungsbereichs wird der genannte Richtwert flächendeckend eingehal-

ten (→hellgrüne und grüne Farbgebung in Anlage 4b). 

In der lautesten Nachtstunde werden im nördlichen Teilbereich des 

Bebauungsplangebiets Spitzenpegelkonflikte festgestellt. Der zulässige Immissi-

onsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 60 dB(A) nachts wird überschritten 

(→gelbe Farbgebung in Anlage 6a). Der Überschreitungsbereich beträgt innerhalb 

der Baugrenzen von Norden nach Süden etwa 10 m. An der nördlichen Baugrenze 

beträgt der nächtliche Spitzenpegel etwa 62-63 dB(A) (siehe Anlage 3). 

7 Schallschutz (Diskussion) 

7.1 Vorbemerkung 

Die Berechnungsergebnisse haben ausgehend vom Schienenverkehrs- und Ge-

werbelärm für die geplante Nutzung (WA) innerhalb des Geltungsbereichs Über-

schreitungen der relevanten Beurteilungsschwellen (Orientierungswerte der 

DIN 18005:2023-07 /1/ bzw. TA Lärm /5/) aufgezeigt. 

Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB /12/ ist mit 

diesen Konflikten planerisch umzugehen. 
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7.2 Abwägungskaskade 

Innerhalb des Geltungsbereichs wird im nördlichen Teilbereich (schienenzuge-

wandt) durch den Schienenverkehr der maßgebliche nächtliche Orientierungswert 

für die planungsrechtliche Nutzungsausweisung (WA) nachts überschritten. Wei-

terhin wird im nördlichen bzw. nordwestlichen Teilbereich durch den Gewerbelärm 

die maßgeblichen Richtwerte der TA Lärm (tags / lauteste Nachtstunde) über-

schritten. 

Im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB /12/ werden Schallschutzmaßnahmen zur 

Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnissen nachfolgend betrachtet und be-

wertet. 

Die festgestellte Lärmkonflikte können grundsätzlich durch folgende Maßnahmen 

vermindert werden, dabei sind diese nach Priorität dargestellt: 

1. Abstandsgebot nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /6/ 

und konfliktvermeidende Nutzungsanordnungen nach Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) /13/ 

2. Aktiver Lärmschutz an der Quelle bzw. aktiver Lärmschutz auf dem Ausbrei-

tungsweg: Wall oder Wand 

3. Festsetzungen (Städtebau und Architektur): Gebäudestellung, schallopti-

mierte Grundrissgestaltung und bauliche Lösungen sowie gegenüber dem 

Verkehrslärmeintrag: geeignete Schalldämmung der Fassaden / Fenster nach 

DIN 4109-1:2018-01 /14/. 

7.3 Verkehrslärm 

Der in Abschnitt 7.2 benannten Abwägungskette folgend, wird nachfolgend zu den 

Sachpunkten eine schallschutzfachliche Einordnung vorgenommen. 

Zu 1: Das Baufenster der betroffenen WA-Fläche liegt bereits in einigem Abstand 

zur Schienenstrecke. Die schalltechnischen Berechnungsergebnisse zeigen, dass 

weite Teile der WA-Fläche Überschreitungsbereiche aufweisen.  

Ein weitergehendes räumliches Abrücken des Baufensters von der Schiene zur 

umfassenden Konfliktbewältigung steht der grundsätzlichen Planungskonzeption 

entgegen.  

Zu 2: Die grundsätzliche Möglichkeit aktiven Schallschutz als Wandkonzeption 

entlang der maßgeblichen Schienenstrecke umzusetzen, besteht nicht flächende-

ckend. Im Bereich des Rehrhofer Wegs befindet sich ein Bahnübergang, welcher 

sich abstandsseitig zum Plangebiet nächstgelegen befindet und aufgrund der 

emissionsseitigen Zuschlagspflichtigkeit auch ursächlich für die Konfliktlage im 

Plangebiet ist. Eine Wand steht der straßenseitigen Überfahrt des Bahnübergangs 
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entgegen. Weiterhin ist der schienenbezogene Schallschutz außerhalb der Rege-

lungskompetenz des Bebauungsplans Nr. 15. 

Je dichter aktiver Schallschutz an der Schallquelle umgesetzt wird, desto wirksa-

mer ist dieser. Dadurch, dass das Plangebiet bereits einen räumlichen Abstand 

zur Schienenstrecke aufweist, ist eine plangebietsseitige Stellung einer Lärm-

schutzwand keine tragfähige wirksame Schutzkonzeption. Insbesondere da bei ei-

ner solchen Lösung auch weitere Belange (z. B. Kosten-Nutzen-Aspekt, Erschlie-

ßung des Baugebiets) im Rahmen der Abwägung zu beachten sind. 

Zu 3: Als letzte planerische Möglichkeit in der Prüfkaskade sowie in Ergänzung 

kommt die schalloptimierte Gebäudestellung und Grundrissgestaltung in Verbin-

dung mit geeigneter Schalldämmung der Fassaden / Fenster entsprechend der 

Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 /14/ in Betracht.  

Die planerische Konzeption sieht in der WA-Fläche ein weitgehend offenes Bau-

fenster für die schutzbedürftige Wohnbebauung vor. Grundsätzlich könnte plane-

risch erwogen werden, dass alle Schlafräume (auch Kinderzimmer) von der 

Schiene bzw. lärmabgewandt zu orientieren sind. Vor dem Hintergrund der festge-

legten Gebäudetypologie von Einzelhäusern erscheint eine solche Grundrissorien-

tierung nicht angemessen. Eine solche Auflage aus Schallschutzgründen für klein-

teilige Wohnbauten erscheint zudem unverhältnismäßig, da nachts innerhalb der 

Baugrenzen der wohnverträgliche Orientierungswert der DIN 18005:2023-07 für 

Mischgebiete in Höhe von 50 dB(A) eingehalten wird. 

Gleichwohl wird gutachterlich die Empfehlung ausgesprochen, dass der passive 

Schallschutz nach den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 /14/ sichergestellt wird. 

Für Schlafräume sind zusätzlich zur Luftschalldämmung der Außenbauteile mit 

Schallschutzfenstern geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für einen 

ausreichenden Luftwechsel vorzusehen. 

7.4 Gewerbelärm 

Der in Abschnitt 7.2 benannten Abwägungskette folgend, wird nachfolgend zu den 

Sachpunkten eine schallschutzfachliche Einordnung vorgenommen. 

Zu 1: Das Baufenster der betroffenen WA-Fläche liegt benachbart zur planungs-

rechtlichen Nutzungsausweisung eines Dorfgebiets (MD gemäß Bebauungsplan 

Nr. 6 der Gemeinde Soderstorf). Der schallemittierende Betrieb liegt innerhalb des 

Dorfgebiets. Die Planungsabfolge im Sinne des Trennungsgebots (§ 50 BImSchG) 

wird damit grundsätzlich gewahrt. 

Ein weitergehendes räumliches Abrücken des WA-Baufensters in Richtung Süden, 

stellt keine umfassende Konfliktbewältigungsstrategie dar, da sich insbesondere 

der nächtliche Spitzenpegelkonflikt auf bis zu ca. 10 m potenzielle Bauflächen 
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auswirkt. Damit steht eine Verkleinerung der Bauflächen der planerischen Grund-

konzeption für eine standortbezogene Wohnbauentwicklung entgegen. 

Es könnte planerisch erwogen werden, ob ggf. lediglich die nordöstliche Bau-

grenze leicht um 1-2 m angepasst wird, so dass tagsüber eine Mischgebietsver-

träglichkeit zur Einhaltung von 60 dB(A) tags erreicht wird. Der entsprechende An-

passungsbereich ist in Anlage 4a in orange dargestellt. Es sei der Hinweis gege-

ben, dass weiterhin der nächtliche Spitzenpegelkonflikt bestünde. 

Zu 2: Aktiver Schallschutz als Wandkonzeption entlang der nördlichen Plange-

bietsgrenze kommt planerisch grundsätzlich in Betracht. Je dichter aktiver Schall-

schutz an der Schallquelle umgesetzt wird, desto wirksamer ist dieser. Dadurch, 

dass das Plangebiet bereits einen räumlichen Abstand zu den Gewerbeschallquel-

len aufweist, ist eine plangebietsseitige Stellung einer Lärmschutzwand keine trag-

fähige wirksame Schutzkonzeption. 

Die schallschutzseitige Prüfung einer 4 m hohen Schallschutzwand über dem Ge-

lände zeigt, dass keine umfassende Minderungswirkung eintritt. Die betrifft sowohl 

die Beurteilungspegel als auch die Spitzenpegel. Der Vergleich mit und ohne 

Wand zeigt Minderungseffekte, jedoch keine vollständige Konfliktlösung (verglei-

che Anlage 4a mit 4c und Anlage 6a mit 6b). Dies bedeutet, dass insbesondere 

die oberen Geschosslagen (1. Obergeschoss bzw. Dach) trotz einer Wand Kon-

flikte aufweisen würden. 

Im Rahmen er Abwägung ist weiterhin die Angemessenheit einer solchen Maß-

nahmen zu bewerten. Neben dem bereits genannten Kosten-Nutzen-Aspekt, sind 

zudem die Belange des Ortsbilds und eingeschränkte Sichtbeziehungen innerhalb 

der dörflich bzw. ländlichen Siedlungsstruktur einer solchen Maßnahme zu nen-

nen.  

Zu 3: Als letzte planerische Möglichkeit in der Prüfkaskade kommt die schallopti-

mierte Gebäudestellung mit schalloptimierter Grundrissgestaltung und / oder in 

Verbindung mit baulichem Schallschutz (z. B. verglaste Vorbauten, Festvergla-

sung) in Betracht. 

Die planerische Konzeption sieht in der WA-Fläche ein weitgehend offenes Bau-

fenster für die schutzbedürftige Wohnbebauung in Einzelhäusern vor. Grundsätz-

lich könnte planerisch erwogen werden, dass alle schutzbedürftigen Aufenthalts-

räume vom Gewerbe weg bzw. lärmabgewandt zu orientieren sind. Alternativ be-

stünde die Möglichkeit verglaste Vorbauten und / oder Festverglasung in Richtung 

Norden vorzusehen. 

Vor dem Hintergrund der festgelegten Gebäudetypologie von Einzelhäusern er-

scheint eine solche Grundrissorientierung bzw. baulicher Schallschutz nicht ange-

messen. Dies vor dem Hintergrund, dass eine solche Vorgabe hinsichtlich der Ein-

familienhaustypologie eine beachtliche Einschränkung der Architektur zur Folge 
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hätte. Beachtlich scheint hier zudem der konkrete ländliche Standort. Eine solche 

Auflage aus Schallschutzgründen für kleinteilige Wohnbauten im ländlichen Sied-

lungsbereich erscheint zudem unverhältnismäßig im Sinne des Übermaßverbots, 

da innerhalb der Baugrenzen weitgehend der wohnverträgliche Immissionsricht-

wert der TA Lärm für Misch- und Dorfgebiete sowie dörfliche Wohngebiete einge-

halten wird. Weiterhin zeigt hier der Einzelfall, dass in diesem ruralen Umfeld ge-

bietstypische Emissionen auftreten können, welche das gesunde Wohnen nicht 

einschränken. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 a/aa BauGB /12/ besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 

in begründeten Fällen Abweichungen von den Vorgaben der TA Lärm vorzuneh-

men. Es könnte planerisch erwogen werden, dass der WA-Ausweisung ein ver-

minderter Schutzanspruch einer wohnverträglichen Misch- bzw. Dorfgebietsaus-

weisung zugestanden wird. Sofern die Abwägung vorliegend einen solchen be-

gründeten Einzelfall zur Abweichung planerisch herleitet, sind folgende Sach-

punkte insbesondere zu beachten: 

• Anpassungen der Baugrenzen sind keine umfassende Schallschutzmög-

lichkeit. 

• Eine Lärmschutzwand auf der nördlichen Plangebietsgrenze bietet keinen 

umfassenden (aktiven) Schallschutz. 

• Baulicher Schallschutz und / oder eine Grundrissorientierung erscheinen 

als Maßnahmen für die kleinteilige Wohnbauentwicklung und Einfamilien-

haustypologie im ländlichen Raum unverhältnismäßig. 

• Eine angemessene Herunterzonierung des Schutzstatus dient insbeson-

dere dem standortbezogenen Interessensausgleich zwischen dem Ge-

werbe im rechtverbindlichen Bebauungsplan Nr. 6 und der Schaffung von 

Wohnraum im Rahmen der geplanten Siedlungsentwicklung als öffentliches 

Interesse. Anzumerken ist grundsätzlich, dass auch eine gewerbliche Ent-

wicklung innerhalb des Dorfgebiets (MD-Ausweisung) an die immissions-

schutzrechtlichen Bestimmungen zu halten hat und damit emissionsseitig in 

der Schallauswirkung auf das geplante WA limitiert ist. Insbesondere, da 

auch zukünftig der Gebietscharakter eines Dorfgebiets in Abgrenzung zu 

originären Gewerbeflächen gewahrt bleiben muss. 

• Mit einer solchen Lösung (verminderter Schutzstatus der geplanten WA-

Ausweisung) werden dem Bestandsgewerbe grundsätzlich auch Entwick-

lungsmöglichkeiten am Standort im gebietstypischen und verträglichen Maß 

eröffnet. 

• Die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ge-

mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB /12/ werden gewahrt. 
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7.5 Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der DIN 4109 Anforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen festgesetzt. Die maßgeblichen Außenlärmpe-

gel nach DIN 4109, Teil 1 /14/, Abschnitt 7.2 ergeben sich gemäß Teil 2 /15/, Ab-

schnitt 4.4.5  

• für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) 

• für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) plus einem zusätzlichen Zuschlag zur Berücksichtigung der er-

höhten nächtlichen Störwirkung; dies gilt für Räume, die überwiegend zum 

Schlafen genutzt werden 

Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung, zum be-

sonderen Schutz des Nachtschlafs, wird aus den nächtlichen Beurteilungspegeln 

mit einem Zuschlag von 10 dB gebildet, sofern die Pegeldifferenz zwischen Tag- 

und Nachtpegel unter 10 dB beträgt. 

Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in 

Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbautei-

len ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern. 

Für die Berücksichtigung des Gewerbelärms wird gemäß DIN 4109 im Regelfall 

der maßgebliche Immissionsrichtwert der TA Lärm /5/ für die jeweilige Gebietsnut-

zung bzw. Objekte (hier abweichend: Mischgebiet statt allgemeinem Wohngebiet) 

herangezogen. 

Der Gesamtschalldruckpegel wird in energetischer Addition gemäß DIN 4109 

Teil 2 gebildet. Vorsorglich wurden für den Rehrhofer Weg eine geringe Straßen-

verkehrsbelastung berücksichtigt (durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung 

von 2.000 Kfz bei 2 % Lkw am Tag). 

In Anlage 5a sind die maßgeblichen Außenlärmpegel für die nicht überwiegend 

zum Schlafen geeigneten Räume und in Anlage 5b die maßgeblichen Außenlärm-

pegel für die überwiegend zum Schlafen geeigneten Räume dargestellt. Diese 

Zeichnungen können als Nebenpläne in die Planzeichnung zum Bebauungsplan 

aufgenommen werden. 

7.6 Festsetzungsempfehlungen 

Zum Schutz des Plangebiets gegenüber dem Lärmeintrag aus Verkehr und Ge-

werbe werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen: 

„Für die mit … gekennzeichneten Bereiche gilt: 

[meint die WA-Fläche] 
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(1) Es dürfen tagsüber 60 dB(A) bzw. 90 dB(A) für Spitzenpegel am Tage und 

nachts 45 dB(A) bzw. 65 dB(A) für Spitzenpegel in der lautesten Stunde der 

Nacht zum Schutz vor Geräuschimmissionen von Anlagen im Sinne der 

TA Lärm nicht überschritten werden. 

(2) Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der 

DIN 4109: 2018-01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des 

Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistellungsverfahrens nachzu-

weisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel 

gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Nebenplan 1 für 

Räume, die nicht überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, und 

in Nebenplan 2 für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt wer-

den können, festgesetzt. 

(3) Zum Schutz der Nachtruhe sind für Räume die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden, schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwen-

dige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik geeignete Weise sichergestellt werden kann. 

Von den Festsetzungen 2-3 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 

Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung ge-

ringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.“ 

Grundsätzlich ist in der Bekanntmachung und / oder der Planurkunde des Bebau-

ungsplans Nr. 15 folgender Hinweis zu geben: 

Die genannten DIN-Normen können während der Öffnungszeiten der Gemein-

deverwaltung Soderstorf kostenfrei eingesehen werden. 
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8 Fazit 

Die Gemeinde Soderstorf stellt den Bebauungsplan Nr. 15 „Schwindebeck, Rehr-

hofer Weg“ auf. 

Im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens war eine schalltechnische Unter-

suchung zu erstellen, welche die Schalleinwirkungen des Schienenverkehrs und 

des benachbarten Gewerbes auf das Plangebiet untersucht. 

Die schienenverkehrsbedingten und gewerblichen Schallimmissionen im 

Plangebiet zeigen schallschutzfachliche Konflikte an. Zur Konfliktlösung 

sind planerische Erwägungen zum Schallschutz im Sinne der Planvollzieh-

barkeit zu treffen (siehe Ausführungen unter Abschnitt 7). 

Hamburg, 19.02.2026 

 

 

i.V. Oliver Riek  i.A. Or Alexandrov 
LÄRMKONTOR GmbH  LÄRMKONTOR GmbH 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan 

 

Anlage 2a: Schallimmissionsplan Verkehr Tag 
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Anlage 7: Eingangsdaten Schiene Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 15 

„Schwindebeck, Rehrhofer Weg“ in der Gemeinde Soderstorf

Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 der SinON in Zusammenarbeit mit LNVG Niedersachsen 

Strecke 9111

Abschnitt Lüneburg - Soltau
Bereich
von_km 0,3 bis_km 58,0

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug

RV-BET 16 8 100 5-A8 1
RV-BET 16 0 100 5-A8 2
GZ-V 3 1 60 8-A4 1 10-z5 17 10-Z18 15

35 9

Der Oberbau im betroffenen Bereich wird in konventioneller Bauweise als Betonschwellenoberbau B70W ausgeführt.

RiKz: Kennzeichen für Gleisrichtung. Mit RiKz 1+2 wird die Streckenbelastung dargestellt.

1. Geschwindigkeiten:

v_Zug: bauartbedingte Zughöchstgeschwindigkeit

VzG: Streckenhöchstgeschwindigkeit aus dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

Bei der schalltechnischen Berechnung ist das Minimum aus v_Zug und VzG zu verwenden.

Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten sind die Vorgaben des Projektes in Abstimmung mit der Projektleitung zu beachten.

Im Bereich von Personenbahnhöfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglänge zuzüglich auf

jeder Seite 100 m) ist die zulässige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h anzusetzen. Mit vFz = 70 km/h werden die

in Bahnhöfen und an Haltepunkten bzw. in Haltestellenbereichen anfallenden Geräusche, die z. B. durch das Türenschließen oder beim

Überfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, berücksichtigt.

Erläuterungen und Legende

Fahrzeug-
kategorie

Anzahl
Fahrzeug-
kategorie

Anzahl

Summe beider Richtungen

Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug-
kategorie

Anzahl
Fahrzeug-
kategorie

Anzahl
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Anlage 7: Eingangsdaten Schiene Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 15 

„Schwindebeck, Rehrhofer Weg“ in der Gemeinde Soderstorf

2. Zusammensetzung der Fahrzeugkategoriebezeichung:

Nummer der Fz-Kategorie  - Variante bzw. Zeilennummer in Beiblatt 1 - Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Bsp. 5-Z5-A10

Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)

3. Infrastruktureigenschaften:

Für Brücken, Bahnübergänge, enge Gleisradien usw. sind die entsprechenden Zuschläge nach Schall03 zu berücksichtigen.

4. Zugarten: GZ = Güterzug

RV, RE, RB = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn 

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug

5. Traktionsarten: - V = Diesellok

- E = E-Lok

6. Grundlast:

Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen,

mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.
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